
 
 
 
 

 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Vollzugsleitfadens zu § 6 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes  
Bezugsrundschreiben Nr. 267/2023 vom 8.5.2023 
 
Zusammenfassung  
Der Deutsche Landkreistag hat eine Stellungnahme zum Entwurf eines Vollzugsleitfadens 
zu § 6 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) abgegeben. Darin wird insbeson-
dere angemahnt, dass artenschutzrechtliche Belange nicht gänzlich untergeordnet behan-
delt werden dürfen.  
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hatte Anfang Mai den Entwurf 
eines Vollzugsleitfadens für § 6 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) vorgelegt. Die-
ser soll Hinweise zum sachlichen Anwendungsbereich, zu den Rechtsfolgen sowie zum zeitlichen 
Anwendungsbereich des § 6 WindBG geben.  
 
Die Hauptgeschäftsstelle hat gegenüber dem BMWK die beigefügte Stellungnahme abgegeben 
(Anlage). Darin wird insbesondere angemahnt, dass artenschutzrechtliche Belange nicht gänzlich 
untergeordnet behandelt werden dürfen. So wird betont, dass das der Eingriffsregelung zugrunde-
liegende gestufte Kompensationsmodell nicht ausgehebelt werden darf und die Realkompensation 
der Ersatzzahlung vorgehen muss. Außerdem wird u.a. dargestellt, dass Ausgleichsmaßnahmen 
in der Region durchgeführt werden sollten und Qualität und Prüfungstiefe der Umweltberichte über-
prüft werden müssten. Zudem wird davor gewarnt, dass voraussichtlich viele unvollständige An-
tragsunterlagen mit hohem nachträglichen Aufwand für die Behörden eingereicht werden. 
 
Einzelheiten bitten wir der Stellungnahme zu entnehmen. 
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